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SCHREIBEN VON LANDAMMANN, LANDRAETEN UND LANDLEUTEN VON OBWAL¬
DEN AN DIE DREI GEMEINDEN DES AEUSSERN AMTES [ VON ZUG]

SSRQ Zug II 793 - 795

"Da wir verhoffet , es werden wegen denen Zwischen Eüch . . . und der Statt [ Zug]

obschwäbenden differenzier [ Tschurrimurrihandel ] die so wohl von uns als auch

von mehr er anderen an Eüwerem libell [von 1604 ] participierenden . . . [ VII

kath . ] Ohrten [ IX ausg . ZG, GL] mehrmahlen beschechene freündteydtgenössische

Erinnerungen Zue güetlicher der Sachen entscheidung platz gefunden haben , so
2

ist uns aber demme gantz entgegen von . . . der Statt [ Zug] bedaurlich Zue

vernemmen gefallen , wie das kheiyi verfängliches mittel obhandeyi Eüch urider

Einanderen selbsten güetlichen Zue vergleicheyi , sitermahlen Jhr . . . nit alein

abermahlen gantz Eeüwerdingen mit einem so unfrüridtlichen . . . Act gegen den

H. Stattschreibern [ Wolfgang ] Vogt  fürgefahren , sonderen auch der besten-

digen Meinung weren , ob hetten Jhr von Uns eine Erkhantnus oder finalurtell

erhalten , und dahero dem Rechten nit underworffen weren , welche wir aber nie¬

mahlen dahin verstanden , weniger einige Gedankhen damahls bey uns gewahltet,

das man hierdurch dem Eydtgnössischen Recht solte ausweichen khonnen , sonde¬

ren , weilen es allein umb die Stellung des heinrich beütlers [gen.

Tschurrimurri ] zue thuen gewesen , haben Wir mit diser unser Erkhandtnus das

gedeylichste zue sein erachtet , das man zuo beyden theilen Zuesammentretten

undt mit brüederlicher Liebe des gedachten beütlers fahler , ob die selbige

malefizisch oder nit , undersuechen khönte , in der Meinung , das es alsdan nach

befindenden dingen solche abzuestraffen dem Competierlichen Richter überlas¬

sen werden solte ; deswegen nernmen wir anlass Eüch . . . nochmahlen . . . zue er-

suechen under Ihnen selbsten noch bey so bewanten dingen solche güetliche

Mittel auffzuesuechen , wordurch etwan ohne gebrauch des so offt dargebotenen

Eydtgenössisehen Rechtens die allseitige beruehwigung widerumb eingefüehrt

werden mochte , sonsten und in dem widrigen fahl khonen Eüch . . . wir nicht



verhalten , wie das wir . . . der Statt auff Jhr . . . angelegenliches anhalten

schon würkhlich die Öffnung des Eidg . Rechtens zuegesagt , und umb so ehender

daj ’zue incliniert , weilen wir Unsere schuldigkheit Zue sein befunden theils

den Rechtsbeschwerden nicht rechtlooss zue lassen , sonderen Jhmme Lauth Hin¬

ten darzuo zue verhelffen , anders theils aber auch damit dem bey so gestalten

Verwirrungen , noch sonst besorgenden grösseren Unheil mechte vorgebogen wer¬

den ; gleich Wir aber nit Zweifflen , es werden die . . . an dem libell theill-

habende Ohrt noch bevor , Ehe das recht vorgenormen werde , sich alles fleisses

bearbeiten in der minne zue handlen , und solch güetliche Mittell vorzueschla-

gen , welche etwan zue Eüwer allerseits tröstlichen berüehwigung gereichen

möchten " . So hoffe man denn , sie würden diese ihre Haltung nicht

zu ungutem aufnehmen ; zudem könnten sie versichert sein , dass

sie , Landammann , Landrat und Landleute , sich auch inskünftig im

Rahmen ihrer Bündnispflichten für das Wohl ihrer aller einsetzen
wollten.
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